
Hinweise zum Ausfüllen des ESF-Coaching-Antrags 
 
 
Sie halten 3 Blätter in den Händen: 
 
 
Den Antrag: 
(Antrag auf Gewährung von Leistungen zur Begleitung einer selbständigen Tätigkeit nach § 3 ESF-Richtlinien) 
 

 

Hier oben setzt das Arbeitsamt Ihren Namen und Ihre Kundennummer etc. ein  

Ziffer 1: Hier geben Sie an, wann Sie Ihre selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben und als was. Darüber 
hinaus kreuzen Sie an, für was Sie die Kostenerstattung beantragen: die Lehrgangskosten (Kosten für 
Seminar- und Trainingskosten und/oder Einzelcoachings von B.iN Business & Personaldevelopment), evtl. 
auch für entstehende Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten. 
 
Ziffer 2: Hier kreuzen Sie an, ob Sie Überbrückungsgeld oder ICH-AG (Existenzgründungszuschuss)-Gelder 
beziehen. 
 
Ziffer 5: Lesen Sie die Erklärung aufmerksam durch, setzen Sie Datum und Ort ein und unterschreiben Sie 
den Antrag. Die Hinweise in dieser Erklärung beziehen sich auf das Blatt im Anhang Vordruck ESF 3b. 
Ziffern 3 und 4: Keine weiteren Angaben nötig. 
 

 
 
 
Den Vordruck ESF 3b: 
(Angaben des Antragstellers über die in den letzten 3 Jahren erhaltenen de-minimis-Beihilfen) 
 

Hier werden Sie gefragt, ob Sie bereits 
anderweitig de-minimis-Zuschüsse erhalten 
haben. De-minimis-Zuschüsse sind Zuschüsse 
von der EU. Wenn Sie also in den letzten 3 
Jahren irgendwelche EU-Zuschüsse erhalten 
haben, tragen Sie diese bitte hier ein. 
In der Regel ist dies nicht der Fall, dann lassen 
Sie dieses Blatt einfach unausgefüllt. 
Vorder- und Rückseite 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Genehmigung des Antrags: 
(Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF) 

 
Dieses Blatt müssen Sie nicht ausfüllen. Bitte geben Sie dieses Blatt Ihrem 
Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit. Er kann Ihnen auf diesem Blatt dann 
den Antrag auf ESF-Coachings genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und wie geht´s weiter?  
Wenn Sie den Antrag ausgefüllt haben, lassen Sie sich von B.iN Business- & Personaldevelopment einen 
Kostenvoranschlag erstellen für die von Ihnen gewünschten Workshops und Einzelcoachings. Diesen 
Kostenvoranschlag und den Antrag geben Sie dann bei Ihrem Sachbearbeiter der Arbeitsagentur ab und lassen 
sich die Maßnahmen genehmigen. Um die Abrechnung der Maßnahmen kümmert sich B.iN Business- und 
Personaldevelopment. 










